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Stützt ein Gläubiger seinen Insolvenzantrag allein auf 
eine Forderung aus einem vollstreckbaren Endurteil, 
entfällt der mit dem Urteil erbrachte Beweis der 
Forderung als Voraussetzung der Eröffnung des 
Insolvenzverfahrens auch in diesem Fall, wenn der 
Schuldner auf dem Prozessweg - sei es auch nur 
vorläufig - die Einstellung der Zwangsvollstreckung 
aus dem Urteil erreicht und die gegebenenfalls an die 
Einstellung gestellten Voraussetzungen erfüllt (Fort-
führung von BGH, Beschl. v. 14.1.2010 - IX ZB 177/09, 
Rn. 6 ff). 

BGH, Beschl. v. 22.5.2025 - IX ZB 38/24 
(Hier zur vollständigen Entscheidung) 

l 

Ein (vorläufiger) Insolvenzverwalter ist nicht befugt, 
Ansprüche gegen den Schuldner zu verfolgen, um die 
vom Schuldner im Eröffnungsverfahren nach Anord-
nung eines Zustimmungsvorbehalts unberechtigt 
empfangene Leistung eines Drittschuldners zur 
Masse zu ziehen, wenn der geleistete Gegenstand 
nicht mehr im insolvenzbefangenen Vermögen des 
Schuldners vorhanden ist. 
Nimmt der (vorläufige) Insolvenzverwalter einen 
Drittschuldner, der nach Anordnung eines 
Zustimmungsvorbehalts an den Schuldner geleistet 
hat, erneut auf Leistung in Anspruch, kann der 
Drittschuldner dem Leistungsverlangen grundsätzlich 
nicht entgegenhalten, der (vorläufige) Insolvenzver-
walter müsse zuvor versuchen, beim Schuldner 
Zugriff auf das Geleistete zu nehmen. 

BGH, Urt. v. 5.5.2025 - IX ZR 69/24 
(Hier zur vollständigen Entscheidung) 

l 

Eine Zahlung des Schuldners an einen Sozialver-
sicherungsträger in dem Zeitraum von drei Monaten 
vor Insolvenzantragstellung erfolgt nach seiner 
objektivierten Sicht unter dem Druck einer unmittel-
bar bevorstehenden Zwangsvollstreckung und ist 
damit inkongruent, wenn der Gläubiger zuvor eine 
Frist zur Zahlung des fälligen Beitrags gesetzt und für 
den Fall nicht fristgemäßer Zahlung die ohne weiteres 
mögliche Zwangsvollstreckung angekündigt hat, auch 
wenn die Zahlungsaufforderung insgesamt in einem 
"freundlichen" Tonfall abgefasst ist.  

BGH, Urt. v. 22.5.2025 - IX ZR 80/24 
(Hier zur vollständigen Entscheidung) 

 

Ein (vorläufiger) Insolvenzverwalter ist nicht befugt, 
Ansprüche gegen den Schuldner zu verfolgen, um die 
vom Schuldner im Eröffnungsverfahren nach An-
ordnung eines Zustimmungsvorbehalts unberechtigt 
empfangene Leistung eines Drittschuldners zur 
Masse zu ziehen, wenn der geleistete Gegenstand 
nicht mehr im insolvenzbefangenen Vermögen des 
Schuldners vorhanden ist.  
Nimmt der (vorläufige) Insolvenzverwalter einen 
Drittschuldner, der nach Anordnung eines 
Zustimmungsvorbehalts an den Schuldner geleistet 
hat, erneut auf Leistung in Anspruch, kann der 
Drittschuldner dem Leistungsverlangen grundsätzlich 
nicht entgegenhalten, der (vorläufige) Insolvenzver-
walter müsse zuvor versuchen, beim Schuldner 
Zugriff auf das Geleistete zu nehmen.  

BGH, Urt. v. 5.6.2025 - IX ZR 69/24 
(Hier zur vollständigen Entscheidung) 

L 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BGH - Rechtsprechung 

https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=ab8e3ee6268ee53c93391b72e6d5c4c4&nr=50761&anz=2&pos=1&Blank=1.pdf
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=ab8e3ee6268ee53c93391b72e6d5c4c4&nr=50761&anz=2&pos=1&Blank=1.pdf
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=Aktuell&Sort=12288&nr=142199&anz=1038&pos=6&Blank=1.pdf
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=Aktuell&Sort=12288&nr=142185&anz=1035&pos=7&Blank=1.pdf
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=8eb38a6dcce6fa1566a759e8c9f30a14&nr=142104&anz=1&pos=0&Blank=1.pdf
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=e691639a2ea7dd895ec2d469702af7e5&nr=142185&anz=1&pos=0&Blank=1.pdf
https://www.agv-seminare.de/tag/rechtsprechung/
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Der Insolvenzverwalter kann einen Anspruch auf Ver-
gütung für die vom Schuldner vorinsolvenzlich 
erbrachten Leistungen auf einen zur Zeit der 
Verfahrenseröffnung beiderseitig nicht oder nicht 
vollständig erfüllten gegenseitigen Vertrag unab-
hängig von einer Erfüllungswahl zur Masse ziehen, 
wenn die beiderseitig geschuldeten Leistungen 
teilbar sind.  
Sind die beiderseitig geschuldeten Leistungen teilbar, 
bewirkt bereits die Eröffnung des Insolvenzver-
fahrens, und nicht erst die spätere Erfüllungswahl 
oder -ablehnung eine Aufspaltung des einheitlichen 
Vertragsverhältnisses in den vom Schuldner erfüllten 
und den nicht erfüllten Teil.  
Eine mangelhafte Leistung ist nur teilweise - im 
Umfang der Mängelfreiheit - erbracht. Sie ist teilbar, 
wenn sich ein mangelfreier Leistungsteil abgrenzen 
lässt. Es kommt darauf an, ob sich der Wert der 
mangelfrei erbrachten Teilleistung und ein auf sie 
entfallender Anteil der Gegenleistung im Verhältnis 
zur Gesamtleistung und Gesamtvergütung objektiv 
bestimmen lassen.  
Ist eine Werkleistung teilbar, setzt die Durchsetzung 
des Vergütungsanspruchs für den vor Eröffnung des 
Insolvenzverfahrens vom Schuldner erbrachten Teil 
der Leistung aufgrund der insolvenzrechtlichen 
Modifikationen keine Abnahme dieser Teilleistung 
voraus.  
Weist die vorinsolvenzlich erbrachte Teilleistung 
Mängel auf, ist der auf diese Teilleistung entfallende 
Vergütungsanspruch von vornherein um die Mängel-
beseitigungskosten gemindert.  

BGH, Urt. v. 17.7.2025 - IX ZR 70/24  
(Hier zur vollständigen Entscheidung) 

l 

Hat der Schuldner eine Forderung gegen einen 
Drittschuldner in anfechtbarer Weise an einen Dritten 
abgetreten, führt nicht schon die Abtretung des 
anfechtungsrechtlichen Rückgewähranspruchs 
gegen den Dritten an den Drittschuldner zu einer 
Vereinigung von Forderung und Schuld in der Person 
des Drittschuldners (Konfusion).  
Der anfechtungsrechtliche Rückgewähranspruch 
erlischt nach seiner Abtretung an einen Dritten nicht 
mit der Aufhebung des Insolvenzverfahrens.  
Ist der Anfechtungsanspruch verjährt, ist der 
Zessionar des Anfechtungsanspruchs nicht berech-
tigt, die Erfüllung einer Leistungspflicht zu verwei-
gern, die auf einer anfechtbaren Handlung beruht. 
Für die Erhebung des Einwands unzulässiger 
Rechtsausübung (dolo-agit-Einwand) kommt es 

maßgeblich darauf an, dass der vom Schuldner 
geltend gemachte Gegenanspruch im Zeitpunkt der 
erstmaligen Geltendmachung des dolo-agit-
Einwands im Prozess unverjährt ist; der spätere 
Eintritt der Verjährung ist insoweit ohne Bedeutung.  

BGH, Urt. v. 24.7.2025 - IX ZR 134/23 
(Hier zur vollständigen Entscheidung) 

 
 
 

a) Die Erfüllung von Verbindlichkeiten aus Steuerbe-
scheiden und Steueranmeldungen ist grundsätzlich 
auch dann nicht als unentgeltliche Leistung des 
Schuldners anfechtbar, wenn eine Steuer materiell-
rechtlich nicht entstanden ist. 
b) Trägt der Schuldner durch eigenes Verhalten dazu 
bei, dass ein bei objektiver Betrachtung offenkundig 
und ohne ernsthaften Zweifel von der materiellen 
Rechtslage abweichender Steuerbescheid ergeht 
oder begründet er durch eine eigene Steueran-
meldung eine bei objektiver Betrachtung offenkundig 
und ohne ernsthaften Zweifel von der materiellen 
Rechtslage abweichende Zahlungsverpflichtung, ist 
die Erfüllung der daraus folgenden Verbindlichkeit als 
unentgeltliche Leistung anfechtbar.  

BGH, Urt. v. 31.7.2025 - IX ZR 32/24  
(Hier zur vollständigen Entscheidung) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=3323b171f5ec0876178996a5d3abdd3c&nr=142350&anz=1&pos=0&Blank=1.pdf
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=3323b171f5ec0876178996a5d3abdd3c&nr=142350&anz=1&pos=0&Blank=1.pdf
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=Aktuell&Sort=12288&nr=142434&anz=1108&pos=9&Blank=1.pdf
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=Aktuell&Sort=12288&nr=142434&anz=1108&pos=9&Blank=1.pdf
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=4c6df841c90a54658c413423350af5e3&nr=142554&anz=1&pos=0&Blank=1.pdf
https://www.agv-seminare.de/tag/jahresrueckblick/
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Zahlungsunfähig ist ein Schuldner, der aus Mangel an 
liquiden Mitteln nicht in der Lage ist, seine fälligen 
Zahlungspflichten zu erfüllen. Hierbei sind nur 
diejenigen liquiden Mittel einzubeziehen, über die der 
Schuldner tatsächlich verfügt oder die er sich kurz-
fristig, also innerhalb von drei Wochen, beschaffen 
kann. Forderungen gegen Dritte können nur insoweit 
eingesetzt werden, als sie tatsächlich bestehen und 
der Schuldner die Forderungen spätestens binnen 
drei Wochen realisieren kann (Fortführung von BGH, 
Urteil vom 24. Mai 2005 - IX ZR 123/04, BGHZ 163, 
134, 139; Beschluss vom 19. Juli 2007 - IX ZB 36/07, 
BGHZ 173, 286 Rn. 30; Urteil vom 18. April 2013 - IX 
ZR 90/10, NZI 2013, 592 Rn. 7).  

BGH, Urt. v. 31.7.2025 - IX ZR 160/24 
(Hier zur vollständigen Entscheidung) 

 

a) Bei einem gegen den Insolvenzschuldner 
gerichteten gesetzlichen Unterlassungsanspruch 
wegen Verletzung eines gewerblichen Schutzrechts 
des Klägers oder wegen eines Wettbewerbs-
verstoßes kann der durch Insolvenzeröffnung 
unterbrochene Rechtsstreit auch dann in analoger 
Anwendung des § 86 Abs. 1 Nr. 3 InsO aufgenommen 
werden, wenn das Insolvenzgericht keinen 
Insolvenzverwalter bestellt, sondern Eigenverwaltung 
angeordnet hat (Fortführung von BGH, Urteil vom 18. 
März 2010 - I ZR 158/07, BGHZ 185, 11 [juris Rn. 26 f.] 
- Modulgerüst II).  
b) Verfolgt der Kläger mit der Aufnahme des unter-
brochenen Rechtsstreits den Unterlassungsanspruch 
wegen Verletzung eines gewerblichen Schutzrechts 
nicht weiter, sondern erklärt ihn einseitig für in der 
Hauptsache erledigt, tritt an die Stelle seines Sach-
interesses das Kosteninteresse. Eine Aufnahme mit 
dem Ziel der Feststellung der Erledigung des 
Unterlassungsantrags ist nach § 86 Abs. 1 Nr. 3 InsO 
möglich, soweit es sich bei der damit angestrebten 
Kostentragungspflicht des Insolvenzverwalters um 
eine Masseverbindlichkeit handelt.  
c) Beansprucht der Kläger Schadensersatz wegen ein 
Unionsgeschmacksmuster verletzender Handlungen, 
die vor und seit Eröffnung des Insolvenzverfahrens 
vorgenommen worden sind, ist eine Teilaufnahme des 
unterbrochenen Rechtsstreits wegen seit Eröffnung 
des Insolvenzverfahrens vorgenommenen rechtsver-
letzenden Handlungen in der Regel nicht möglich, 
weil die Gefahr einander widersprechender 
Entscheidungen in Bezug auf den aufgenommenen 
Teil des Rechtsstreits und den nicht aufgenommenen 
Teil besteht. Eine Ausnahme von dem grundsätz-

lichen Teilurteilsverbot bei der Gefahr wider-
sprechender Entscheidungen ist aus Gründen 
effektiven Rechtsschutzes nicht gerechtfertigt, wenn 
der Kläger die Schadensersatzforderung, soweit sie 
eine Insolvenzforderung darstellt, nicht zur 
Insolvenztabelle angemeldet hat.  

BGH, Urt. v. 31.7.2025 - I ZR 127/24 
(Hier zur vollständigen Entscheidung) 

 

a) Regressansprüche eines Gesellschafters aufgrund 
der Befriedigung eines Gesellschaftsgläubigers 
stellen wirtschaftlich einem Gesellschafterdarlehen 
gleichstehende Forderungen dar, ohne dass es 
insoweit - anders als bei einem Austauschgeschäft 
zwischen Gesellschaft und Gesellschafter - auf eine 
Stundung oder ein Stehenlassen der daraus 
folgenden Forderung des Gesellschafters gegen seine 
Gesellschaft ankäme.  
b) Steht dem Gesellschafter im Rahmen eines mit 
seiner Gesellschaft abgeschlossenen Austausch-
geschäfts ein Anspruch auf Erstattung von Auslagen 
zu, setzt eine Behandlung des Erstattungsanspruchs 
als wirtschaftlich einem Gesellschafterdarlehen 
gleichstehende Forderung voraus, dass der 
Gesellschafter die Forderung rechtlich oder faktisch 
gestundet hat.  

BGH, Urt. v. 10.7.2025 - IX ZR 189/24  
(Hier zur vollständigen Entscheidung) 

 
 

a) Nehmen Ehegatten gemeinsam ein Darlehen zur 
Finanzierung eines in ihrem hälftigen Miteigentum 
stehenden Grundstücks auf, können Zahlungen des 
Schuldners auf die Darlehensverbindlichkeiten eine 
anfechtbare Leistung an den anderen Ehegatten 
enthalten, soweit der andere Ehegatte durch die Zah-
lung von seiner Mithaftung befreit wird und aufgrund 
der Zahlung lastenfreies Eigentum erwirbt. 
b) Dient das Grundstück dem Wohnbedarf der Ehe-
gatten, stellt die Befreiung des anderen Ehegatten von 
Darlehenszinsen eine entgeltliche Leistung dar, wenn 
diese unterhaltsrechtlich geschuldet ist. 
c) Tilgungsleistungen sind, soweit sie zu lastenfreiem 
Eigentum führen, auch dann als unentgeltliche 
Leistungen anfechtbar, wenn dem anderen Ehegatten 
ein Anspruch auf Befreiung von den Darlehens-
verbindlichkeiten zusteht und das Grundstück von 
beiden Ehegatten bewohnt wird. 
d) Allein der Umstand, dass die Übertragung eines 
Vermögensgegenstands im Rahmen einer ehebe-
dingten Zuwendung erfolgt, stellt noch keine Gegen-
leistung dar, welche die Unentgeltlichkeit der 

https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=Aktuell&Sort=12288&nr=142683&anz=1136&pos=6&Blank=1.pdf
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=Aktuell&Sort=12288&nr=142683&anz=1136&pos=6&Blank=1.pdf
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=Aktuell&Sort=12288&nr=142682&anz=1136&pos=7&Blank=1.pdf
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=Aktuell&Sort=12288&nr=142682&anz=1136&pos=7&Blank=1.pdf
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=Aktuell&Sort=12288&nr=142696&anz=1162&pos=19&Blank=1.pdf
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=Aktuell&Sort=12288&nr=142696&anz=1162&pos=19&Blank=1.pdf
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Leistung im Sinne der anfechtungsrechtlichen 
Vorschriften ausschließt (Fortführung von BGH, Urteil 
vom 17. Juli 2008 IX ZR 245/06, WM 2008, 1695 Rn. 
9). 
e) Eine ehebedingte Zuwendung des alleinverdienen-
den Ehegatten ist auch dann als unentgeltlich zu 
bewerten, wenn sie als Gegenleistung für die vom 
nicht erwerbstätigen Ehegatten erbrachte Haushalts-
führung oder Kinderbetreuung vereinbart wird 
(Fortführung von BGH, Urt. v. 13.3.1978 - VIII ZR 
241/76, BGHZ 71, 61, 66 f). 

BGH, Urt. v. 10.7.2025 - IX ZR 108/24 
(Hier zur vollständigen Entscheidung) 

 
 
 
 
 

Seminare und 
Veranstaltungen 

 

_______________________________________ 

Arbeits- und betriebsverfassungs-
rechtliche Vorgaben für den 
Personalabbau in der Insolvenz am 7. 
Oktober 2025 bei AGV  
_______________________________________ 
Abendsymposium des ZIS Zentrum für 
Insolvenz und Sanierung an der 
Universität Mannheim 
Gesellschafterdarlehen – aktuelle 
Entwicklungen am 7. Oktober 2025 in 
Mannheim  
_______________________________________ 
Amt und Aufgaben des vorläufigen 
Insolvenzverwalters aus praktischer 
Sicht am 13. Oktober 2025 bei AGV  
_______________________________________ 
Der vorläufige Sachwalter in der 
Eigenverwaltung am 15. Oktober 2025 
bei AGV  
_______________________________________ 

15. Deutscher Privatinsolvenztag am 
17. Oktober 2025 in München  
_______________________________________ 
Nachtragsverteilung und 
Nachtragsvergütung am 28. Oktober 
2025 bei AGV  
_______________________________________ 
Deutscher Insolvenzverwalterkongress 
2025 5. bis 7. November 2025 in Berlin 
_______________________________________ 
Forderungsprüfung im 
Insolvenzverfahren 6. November bis 12. 
Dezember 2025 bei AGV  
_______________________________________ 
BAKinso Jahrestagung am 24. & 25. 
November 2025 in Köln  
_______________________________________ 

InsO-Jahresrückblick: Was war 2025 
wichtig? am 11. Dezember 2025 bei AGV  
_______________________________________ 
AGV InsO-Tagung Sylt 2026 
Aktuelles Insolvenzrecht an der Nordsee 
mit Blick auf Strand und Meer am 21. & 
22. Mai 2026 in Westerland 
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